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TARIFBLATT  gültig ab 1.8.2021 

(Beiträge für Tagesschülerinnen und -schüler aus den Gemeinden Hünenberg und Cham) 

 

Monatstarif Tagesschule: CHF 700.00 pro Monat (zahlbar 12-mal, erstmals per 1.8.).  

Die Schulgeldkosten werden durch die entsprechende Gemeinde 

übernommen. 
 

Im Preis inbegriffen: Auffangzeit am Morgen, betreutes Mittagessen, eine leichte Zwi-

schenverpflegung am Nachmittag, Studium und Hausaufgabenhilfe 

anschliessend an den Unterricht, betreute und begleitete Freizeit, 

vereinzelte Kursangebote für die Freizeitgestaltung. 

 Der Unterricht ist für Hünenberger Kinder unentgeltlich. 
 

Geschwisterrabatt: Für das 2. Kind wird ein Geschwisterrabatt von 10 %, für weitere 

Kinder je 20 % gewährt. 
 

Schulbus Hünenberg Die Kosten sind abhängig von der Anzahl Tagesschulkinder, wel-

che den Schulbusdienst in Anspruch nehmen. Der jährlich verein-

barte, monatlich zu bezahlende Betrag kann zwischen CHF 40.00 

und CHF 80.00 variieren. 

 

Beiträge für Schülerinnen und Schüler aus anderen Gemeinden: 

Für Kinder aus anderen Gemeinden ist der Unterricht kostenpflichtig, wobei für Kinder aus Zu-

ger Gemeinden und für ausserkantonale Schülerinnen und Schüler der unter den Gemeinden 

übliche private Schulgeldtarif zur Anwendung gelangt. 

 

Angebote der Tagesschule: CHF     700.00 pro Monat (zahlbar 12-mal, erstmals per 1.8.) 

 (CHF 8‘400.00 pro Schuljahr) 
 

Schulgeld: CHF   444.00 pro Monat (zahlbar 12-mal, erstmals per 1.8.) 

 (gleicher Betrag wie Normpauschale des Kantons Zug; aktuell 

 CHF 5‘332.00) 
 

Geschwisterrabatt: Für den Schulbesuch wie auch für die Betreuung wird kein Ge-

schwisterrabatt gewährt. 
 

Schulbus Für Schulkinder, welche ausserhalb der Gemeinde Hünenberg 

wohnen, kann kein Schulbusdienst angeboten werden. 
 

Bemerkung: 

Die Tarife werden regelmässig durch das Rektorat und die Finanzabteilung überprüft und wenn 

nötig durch den Gemeinderat Hünenberg angepasst. Die Festlegung der Tarife erfolgt rechtzei-

tig vor dem Kündigungstermin am Ende eines Schuljahres. 
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